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Innerhalb einer Tempo 30-Zone muss grundsätzlich die Vorfahrtsregelung „rechts vor links“ 
gelten. Gerade weil bei Zonenregelungen auf die Wiederholung der geschwindigkeits-
beschränkenden Verkehrszeichen innerhalb der Zone verzichtet und somit der 
„Sichtbarkeitsgrundsatz“ gelockert wird, muss im Interesse der Verkehrssicherheit an das 
Vorhandensein sonstiger Umstände, die innerhalb des Gebietes das „Zonenbewusstsein“ 
beim Kraftfahrer wach halten, ein strenger Maßstab angelegt werden. Hierzu gehört, dass die 
Zonenstraßen ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen und so ausgestaltet sind, dass sie 
den Eindruck einer besonderen Situation („Langsam-Straße“) vermitteln.

Diese Voraussetzungen sind in den in Rede stehenden Straßenzügen im Gebiet um die Kfz-
Zulassungsstelle nicht erfüllt. In den genannten Straßen findet reger Durchgangsverkehr statt. 
Beim Befahren könnte sich beim Kraftfahrer deshalb kein „Zonenbewusstsein“ einstellen.

Des Weiteren befindet sich die Siegenburger Straße zwischen östlich Anwesen Nr. 109
und westlich Anwesen Nr. 41 laut aktuellem Flächennutzungsplan nicht in einem Wohngebiet.
Die anderen in Rede stehenden Straßen befinden sich in einem Gewerbegebiet. 

Eine Integration in die bestehende, sich südlich der Siegenburger Straße befindliche Tempo 
30-Zone ist somit rechtlich nicht möglich.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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